
 

 

Merkblatt  für Kirchenpflegen 
 

Sexuelle Übergriffe in der kirchlichen Arbeit 
 
Die Römisch-Katholische Kirche im Aar-
gau duldet sexuelle Belästigung und se-
xuelle Ausbeutung nicht. Daher hat sie 
dieses Merkblatt und eine Broschüre in 
Auftrag gegeben. Damit will sie: Opfer 
ermutigen, Hilfesuchenden den Kontakt 
mit Fachleuten ermöglichen und anstel-
lende Behörden und Vorgesetzte sensibi-
lisieren und somit einen Beitrag zur Prä-
vention leisten. 

Grundsätze 

Sexuelle Übergriffe verletzen die Persön-
lichkeit und Würde des Menschen. Sie 
werden deshalb von den Arbeitgebern in 
der Kirche nicht toleriert. Fehlbare Per-
sonen müssen zur Rechenschaft gezogen 
werden.  
Kirchenangehörige, Kinder und Jugendli-
che in der Kirche, ebenso wie Mitarbei-
tende und Personen, die im Dienste der 
Kirche stehen, haben ein Recht darauf, so 
behandelt zu werden, dass ihre persönli-
che Würde und Integrität unangetastet 
bleiben. 
Die wirksamste Massnahme zur Präventi-
on von sexuellen Übergriffen, sind die 
Pflege einer offenen Gesprächskultur, In-
formation und die Weiterbildung aller im 
Dienste der Kirche tätigen Personen. 

Begriffserklärungen 

Sexuelle Belästigung 
Als sexuelle Belästigung gilt jedes Verhal-
ten sexueller Art, das von einer Seite un-
erwünscht ist und Personen aufgrund ih-
res Geschlechts oder ihrer sexuellen  Ori-
entierung herabwürdigt. 
Sexuelle Belästigung kann unterschiedli-
che Formen annehmen. Dazu gehören: 

− Anzügliche und peinliche Bemerkungen 
− Unerwünschte «zufällige» Berührungen 
− Annäherungsversuche und Einladun-

gen, die mit Versprechen und Vortei-
len oder Androhen von Nachteilen 
einhergehen 

− Sexuelle Beziehungen werden er-
zwungen 

− Vorzeigen oder Aufhängen von sexisti-
schem und pornographischem Material 

Sexuelle Ausbeutung 
Von sexueller Ausbeutung wird gespro-
chen, wenn in der Kirche tätige Personen 
ihre ihnen durch das Amt oder ihre Auf-
gabe verliehene Position und das damit 
gegebene Abhängigkeitsverhältnis aus-
nutzen, um eigene Wünsche oder sexuel-
le Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei 
kann es sich sowohl um Kinder und Ju-
gendliche handeln, als auch um seelsor-
gerlich begleitete Erwachsene. Das gilt 
sowohl für sexuelle Berührungen und 
Kontakte, als auch für verbale Grenz-
überschreitungen, wie wiederholtes Auf-
greifen sexueller Themen im Gespräch, 
sexuelle Anspielungen oder übergrosses 
Interesse an den sexuellen Beziehungen 
von Ratsuchenden. 

Vorgehen bei  
sexuellen Übergriffen 

Das kantonale Recht sieht für Behörden 
eine Anzeigepflicht bei Verdacht auf ein 
schweres Verbrechen oder Vergehen vor. 
Wenn Sie als Kirchenpflege Kenntnis von 
sexuellen Übergriffen erhalten, gilt daher 
folgendes Vorgehen: 

− Den Opfern ist so rasch wie möglich 
der Kontakt zur Opferhilfestelle zu 
ermöglichen.  

− Sind Kinder betroffen, ist jeweils vor-
ab die kantonale Fachstelle für Kin-
derschutz zu kontaktieren und mit ihr 
das Vorgehen und eine allenfalls not-
wendige Anzeige abzusprechen.  

− Sind Kinder betroffen, die zwischen-
zeitlich erwachsen sind, erfordert die 
Anzeigepflicht immer eine Anzeige.  

− Bei erwachsenen Opfern erfordert die 
Anzeigepflicht, sofern es sich um ei-



 

gentlichen Missbrauch handelt, immer 
eine Anzeige. 

− Liegt bei Erwachsenen keine sexuelle 
Ausbeutung vor, sondern sexuelle Be-
lästigung, sind die zuständigen Fach-
stellen zu kontaktieren und zusam-
men mit der betroffenen Person das 
weitere Vorgehen zu besprechen. 
Über eine Anzeige entscheidet das 
Opfer. Weiter sind arbeitsrechtliche 
Schritte wie Verweis oder allenfalls 
Kündigung zu prüfen. 

− Bei der allfälligen Anzeige einer Per-
son mit kirchlicher Beauftragung 
(Priester, PastoralassistentIn, Kateche-
tIn) muss ausserdem unverzüglich die 
Bistumsregionalleitung benachrichtigt 
werden. 

− Wird eine Strafuntersuchung eingelei-
tet, ist die sofortige Suspendierung bis 
zum endgültigen Urteil zusammen mit 
dem Bistum Basel zu regeln. 

Umgang mit Medien 

Der Umgang mit den Medien ist in dieser 
schwierigen Situation sehr anspruchsvoll. 
Von entscheidender Bedeutung sind eine 
transparente und sachdienliche Kommu-
nikation, eine klare Regelung, wer die 
Behörde nach aussen vertritt, sowie die 
Koordination mit Kommunikationsver-
antwortlichen der Landeskirche und des 
Bistums. Aufgrund des Amtsgeheimnis-
ses, aber auch des Opfer- und Täterschut-
zes, dürfen gegenüber Dritten keine 
Auskünfte zum Sachverhalt gemacht 
werden. Allfällige Anfragen von Medien 
müssen an die zuständige Staatsanwalt-
schaft verwiesen werden. 

Adressen 

Vertrauenspersonen 
− Walli Jaberg,  

Regionale Eheberatungsstelle,  
Bullingerhaus, Jurastr. 13, 5000 Aarau,  
T 062 822 43 43, M 
eb.aarau@bluewin.ch 

− Bernhard Kocher 
Regionale Beratungsstelle für Jugend, 
Familie, Ehe und Partnerschaft 
Hintere Hauptgasse 9, 4800 Zofingen 
T 062 751 99 14 (direkt)/062 751 20 20, 
M b.kocher@jfep.ch, www.jfep.ch 

 

Fachgremium gegen sexuelle  
Übergriffe im Bistum Basel,  
Marie-Therese Beeler, Büchelistr. 6,  
4410 Liestal, T 061 921 52 27,  
M mth.beeler@bluewin.ch 
 

Kantonale Fachstellen  
für Kinderschutz: 
− Kinderschutzgruppe des Kantons-

spitals Baden, Kinderabteilung,  
5404 Baden,  
erreichbar rund um die Uhr,  
T 056 486 37 05 

− Kinderschutzgruppe des Kantons-
spitals Aarau, Kinderklinik,  
5001 Aarau,  
erreichbar rund um die Uhr,  
T 062 838 56 16 oder 062 838 57 34 

 

OPFERHILFE AG/SO,  
Bahnhofstrasse 57, Postfach 4345,  
5001 Aarau, T 062 837 50 60,  
M opferhilfe@opferhilfe-agso.ch 
 

Regionaler  
Jugendberatungsdienst Aarau, 
Feerstrasse 4, 5001 Aarau,  
T 062 824 79 88, info@rjdaarau.ch 
 

Kantonale Schlichtungsstelle  
für Gleichstellungsfragen 
Kantonale Schlichtungsstelle  
für Gleichstellungsfragen,  
Obere Vorstadt 14, 5001 Aarau,  
T 062 835 12 15 

Kirchenrat der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau 2001, aktualisierter Nachdruck 2005, 
überarbeitete Neuauflage 2010 
Die Broschüre und das Merkblatt können bezogen werden bei: 

Römisch-Katholische Kirche im Aargau, Feerstrasse 8, 5001 Aarau, T 062 832 42 72, F 062 822 11 61,  
M landeskirche@ag.kath.ch, www.kathaargau.ch 
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